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Arbeiterbewegung.
Schweizerische Gewerkschaftsbewegung.

Bau- und Holzarbeiter.
Noch vor Altjahresschluss kam es auf dem Plnt™ -7 n uzeitigen Unterzeichnung zweier Ge«™.» l, •

Zürich zur gleich-
SchreinergewerbeunTIr r eitSVCrträge für das

meister ^'^tJÄ ttZ^^^^Tmassen miteinander verkoppelt dass sie d^ AK m / Anschläger der-

Kuchenschränke). Besondere Anschlägergruppen gibt es uuTTn ^ ""2

Wn wieder zu, ÄS '£'ÄSÄ^", *«J«*
r. V i.

lohnen. Bei Abschluss des Vertraees von l<m .„„« •Durchschnittsstundenlohn vnn Fr ok i » i Vertrages von 1923 war ein

der Schreiner um zwei r1,1 u«rL IV WCrden samtlich* Stundenlöhne
lohn für W^beker !S! °5 "^ ** tarifliche Durchschnittsstundenher

Fr 190 Sr T* V°u dieSCm ZeitPunk* an Fr. 1.94, statt wie bis-»a-d^^wSL^.r11 d:mA erstr.vollendeten Dien*hr °™
vierten sechs Tage bezahlt UnfeV't dem dri"en vier Ta^ ™* nach dem
ster werden sei 1920 fn^A T r^ '^ DienstJahre bei dem gleichen Mei-en seit 1920 angerechnet. Die von jeder Vertragspartei für die Inne-



haltung des Tarifes zu stellende Kaution wurde von Fr. 2000 auf Fr. 4000
erhöht. Beide Verträge wurden auf die Dauer von zwei Jahren abgeschlossen.

Die Bewegung der Steinhauer in Dottikon und Würenlos konnte zu
einem guten Abschluss gebracht werden. Der freie Samstagnachmittag wurde
anerkannt, ferner konnte eine Erhöhung des Durchschnittslohnes um 3

beziehungsweise 5 Rappen, also auf Fr. 1.85 per Stunde, erreicht werden.
Die Bewegung der Gipser in Luzern ist nach einem Beschluss der

Beteiligten in ihrer Versammlung vom 6. Januar abgebrochen worden.

Buchbinder.
Der 3^wöchige Streik in Lausanne hat am 8. Januar zu einem

Kollektivvertrag mit dem romanischen Verband der Buchbindermeister, Geschäftsbücher-

und Etuisfabrikanten geführt. Darin werden vor allem die Mindestlöhne

neu geregelt. Sie betragen je nach der Dauer der Tätigkeit im Berufe
für Berufsarbeiter Fr. 60.— bis Fr. 80.—, für Hilfsarbeiter Fr. 36.— bis Fr. 52.—,
für Hilfsarbeiterinnen Fr. 24.— bis Fr. 48.— die Woche. Als neue Errungenschaft

konnte die Ansetzung bezahlter Ferien erreicht werden. Nach einem
Jahr Beschäftigung im gleichen Betriebe sollen 3 Tage, nach drei Jahren 6 Tage
Ferien gewährt werden, die nicht irgendwie durch Barzahlung ersetzt werden
dürfen.

Der Abschluss dieses Tarifvertrages in der Westschweiz bedeutet einen
erfreulichen Erfolg, besonders angesichts des hartnäckigen Widerstandes der
Unternehmer gegen die Ausdehnung der Tarifverträge im Buchbindergewerbe.

Sozialpolitik.
Die Forderungen der Angestellten zur Gewerbe¬

gesetzgebung.
Die Vereinigung schweizerischer Angestelltenverbände gibt in einer

40seitigen Broschüre die Richtlinien und Postulate heraus, die sie zur
eidgenössischen Gewerbegesetzgebung zu stellen hat. Die vom Sekretär der V. S. A.,
F. Horand, verfasste Schrift gibt zunächst einen Ueberblick über das geltende
Recht. Sodann nimmt sie Stellung zu den allgemeinen Grundsätzen, nach denen
sich das moderne Arbeitsrecht weiter bildet. Im besondern wird dann untersucht,

welche Wege eingeschlagen werden sollen, um die Postulate der
Angestellten im Rahmen des gesamten Arbeitsrechtes zu verwirklichen. Es gilt vor
allem, den bisher vernachlässigten Rechtsschutz der Privatangestellten in eine
gesetzliche Regelung zu bringen. Bekanntlich wird vom Eidgenössischen
Arbeitsamt vorgesehen, von der Kompetenz des Bundes zur Gesetzgebung auf
dem Gebiete des Gewerbes in der Weise Gebrauch zu machen, dass eine Reihe
von Teilgesetzen über die einzelnen Fragen erlassen werden sollen. Die
Angestelltenverbände nehmen entschieden Stellung gegen diese Taktik, aus der
richtigen Erwägung heraus, dass wohl jene Gesetze zustande kämen, die den
Unternehmern etwas bieten, während der Arbeiterschutz auf diese Weise
verschleppt würde. Die Schrift enthält dann die einzelnen Postulate, welche die
schweizerische Angestelltenkammer im letzten Herbst genehmigt hat. Diese
berühren alle Fragen des Angestelltenrechtes, Arbeitszeit, Lohnzahlung,
Kündigung, Dienstzeugnis, Arbeitsordnung usw. Wir können auf die Forderungen
im einzelnen hier nicht eintreten. Jeder, der sich mit Angestelltenfragen zu
beschäftigen hat, wird zu dieser ausgezeichneten Darlegung des Standpunktes
der Angestellten greifen müssen.
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